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Satzung 

ZWANZIG10 Jugendkultur Speyer e.V. 

 
 

§ 1 Name und Sitz 
 

1. Der Verein führt den Namen „Zwanzig10 Jugendkultur Speyer“, 
    und ist ein Verein zur Förderung der Jugendkultur in Speyer. 
 
2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz “e. V.“ 
 
3. Der Sitz des Vereins ist 67346 Speyer. 
 
 
 

§ 2 Geschäftsjahr 
 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 3 Ziele und Aufgaben 
 
1. Pflege der Jugendkultur, in Form von jugendgemäßer Kunst und Musik 
2. Durchführung von Workshops und Kursen (z.B. Tanz und Musik) 
3. Durchführung von Events, Bühnenauftritten und Shows 
4. Kulturpädagogische und szenespezifische Arbeit mit Jugendlichen 
 
 
 

§ 4 Zweck des Vereins 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 
2. Zweck des Vereins ist die Förderung von Jugendhilfe und von Kunst und Kultur. Der Satzungs-
zweck wird verwirklicht insbesondere durch in § 3 aufgeführten Ziele und Aufgaben. 
 
 
 

§ 5 Selbstlose Tätigkeit 
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
 
 

§ 6 Mittelverwendung 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
 
 

§ 7 Verbot von Begünstigungen 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 8 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden. Der Aufnahmean-
trag ist schriftlich an den Vorsitzenden/die Vorsitzende zu stellen. Über den Aufnahmeantrag ent-
scheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewer-
ber/in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 
 
 
 

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person. 
 
2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungs-berechtigten Vor-
standsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum 
Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 
 
3. Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die 
Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrück-
stände von mindestens einem Jahr. 
 
4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Be-
rufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu rich-
ten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt 
die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung 
eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Ent-
scheidung. 
 
5. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem Vereins-
vermögen. 
 
 
 

§ 10 Beiträge 
 
1. Die für die Vereinsaufgaben erforderlichen Mittel werden durch monatliche Mitgliedsbeiträge, 
Sammlungen, Spenden und sonstige Zuwendungen aufgebracht. 
 
2. Über die Mindesthöhe des monatlichen Mitgliedsbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung. 
Der Beitrag soll jährlich entrichtet werden. Jedes Mitglied kann sich in der Beitrittserklärung zur Zah-
lung eines höheren Betrages verpflichten. 
 
3. Im Voraus bezahlte Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Spenden werden nicht zurückerstattet; den 
Mitgliedern auch nicht bei ihrem Ausscheiden aus dem Verein oder im Fall seiner Auflösung. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 
 
4. Trainer die für den Verein tätig sind, können eine beitragsfreie Mitgliedschaft erwerben. 
 
 
 

§ 11 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind: 
 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand. 

 
 
 

§ 12 Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan, sie ist zuständig für: 
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a) Wahl und Abwahl des Vorstands 
b) Entlastung des Vorstands 
c) Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung 
d) Wahl des Kassenprüfer/in 
e) Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit 
f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
h) Entscheidung über Aufnahme/Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen 
i) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
j) sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

 
2. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Vorstandes bei des-
sen/deren Verhinderung vom/von der stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Sie tritt nach Bedarf 
– mindestens jedoch einmal jährlich – zusammen. Sie ist einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder 
dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand 
unter Einhaltung einer Frist von einer Woche schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einla-
dungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gege-
bene Anschrift gerichtet war. 
 
3. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem an-
gesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zuma-
chen. 
 
4. Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung 
des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegan-
gen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 
5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss-
fähig. 
 
6. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 
Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der an-
wesenden Mitglieder beschlossen werden. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 
 
7. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. 
Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben. 
 
 
 

§ 13 Vorstand 
 
1. Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden. Sie vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zur Vertretung ist auch der/die Vorsitzende allein berechtigt. 
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Vor-
standsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig. 
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
 
3. Der Vorsitzende des Fördervereins für das Haus für Kinder St. Hedwig e.V. und der Verantwortliche 
des Jugendcafés Speyer West führen eine beratende Funktion aus. 
 
 
 

§ 14 Kassenprüfung 
 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren eine/n Kassenprüfer/in. Diese/r darf 
nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist zulässig. 
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§ 15 Auflösung des Vereins 
 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen Mit-
gliederversammlung beschlossen werden. 
 
2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, oder bei Wegfall seines bisherigen steuerbegünstigten 
Zweckes, geht sein gesamtes Vermögen auf den Förderverein für das Haus für Kinder St. Hedwig 
e.V. in 67346 Speyer, Heinrich-Heine-Strasse 8, über, der es ausschließlich für gemeinnützige Zwe-
cke zu verwenden hat. 
 
 
 

§ 16 Schlussbestimmung 
 
Die Satzung ist in der Gründungsversammlung vom 20. Oktober 2010 beschlossen worden. 
In der Mitgliederversammlung vom 04. Juni 2011 wurde § 12 Ziff 7 novelliert.  
 
 
 
 
Speyer, 04. Juni 2011 
 
 
 
 
 
 
Gründungsmitglieder:  ............................................................................................. 
    Frank Arbogast 
 
 
 
    ............................................................................................. 
    Mathias Gail 
 
 
 
    ............................................................................................. 
    Maria Gornitsch 
 
 
 
    ............................................................................................. 
    Silke Herzig 
 
 
 
    ............................................................................................. 
    Kevin Mohr 
 
 
 
    ............................................................................................. 
    Alexandra Rathfelder 
 
 
 
    ............................................................................................. 
    Günther Schröter 


